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Der Oberbürgermeister

Stadt Leipzig

Medieninformation
 Leipzig, den  12. September 2017 

647/szo-quo 

Das Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport und der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig informieren: 

Stadt plant neue Gebührensätze für die Abfallwirtschaft ab 2018 

Aufgrund steigender Kosten für die Abfallwirtschaft ab 2018 ist eine Neukalkulation der Gebührensät-
ze durch die Stadt Leipzig notwendig. In ihrer Sitzung am 17. November entscheidet die Ratsver-
sammlung, ob die geplanten Änderungen am 1. Januar 2018 in Kraft treten werden. 

Die durchschnittlichen Jahresausgaben für die Abfallentsorgung 2018 sollen sich in Abhängigkeit von 
der Restabfallbehältergröße und der Nutzung einer Biotonne gegenüber 2017 zwischen -0,88 Euro 
und 3,23 Euro pro Nutzer ändern. 

Im Vergleich zur Kalkulation für 2017 steigen die Kosten für die kommunale Abfallentsorgung voraus-
sichtlich im Jahr 2018 um 2,6 Millionen Euro auf insgesamt 41,8 Millionen Euro. Ursache für diese 
Erhöhung von 7 Prozent sind gestiegene Entsorgungs- und Personalkosten. Zudem muss weiterhin 
kontinuierlich investiert werden, um eine permanente Erneuerung des Fuhrparks und der Technik zu 
gewährleisten. Darüber hinaus soll es 2018 für die Leipzigerinnen und Leipziger wieder einen Abfall-
wegweiser geben, um die Bürgerinnen und Bürger direkt über die korrekte Entsorgung der unter-
schiedlichen Abfallarten zu informieren. 

„Da die Kosten für Entsorgung und Personal im nächsten Jahr steigen werden, ist es notwendig, die 
Verwertungsgebühr und die Biotonnenfestgebühr zu erhöhen. Zudem steigen die Leerungsgebühren 
für die 60-Liter-, 120-Liter- und 240-Liter-Restabfallbehälter und die Gebühr für die 80-Liter-Behälter 
und die 1100-Liter-Behälter sinkt“, erläutert Heiko Rosenthal, Bürgermeister und Beigeordneter für 
Umwelt, Ordnung, Sport. 

 
Änderungen bei den einzelnen Gebührensätzen 

a) Leerungsgebühr 

Die Leerungsgebühr ist nur zu zahlen, wenn ein Restabfallbehälter tatsächlich geleert wird, wobei eine 
Leerung pro Quartal Pflicht bleibt. 

Leerungsgebühren (LG): 

Behältergroße 
LG 2018 
pro  
Leerung 

LG 2017 
pro  
Leerung 

Änderung 
17/18  
pro Leerung 

60-Liter-Behälter 3,76 € 3,64 € 0,12 € 

80-Liter-Behälter 4,79 € 4,85 € - 0,06 € 

120-Liter-Behälter 6,04 € 5,60 € 0,44 € 
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240-Liter-Behälter 8,32 € 8,09 € 0,23 € 

1.100-Liter-Behälter 33,05 € 33,93 € - 0,88 € 

 

b) Verwertungsgebühr (VG) 

Die Verwertungsgebühr ist als Festgebühr die Gegenleistung für die Vorhaltung der unterschiedlichs-
ten Sammelsysteme und die Entsorgung von Sperrmüll, Schadstoffen, Schrott, Elektrogeräten und 
Druckerzeugnisabfällen, für den Kommunalanteil an der Gelben Tonne Plus. Sie beinhalten außerdem 
die Fixkosten für die Vorhaltung der Bioabfallsammlung über die Biotonne. Finanziert werden über die 
Verwertungsgebühr auch die 17 Wertstoffhöfe der Stadt Leipzig. 

 

Behälter VG 2018  
pro Monat 

VG 2017  
pro Monat 

Änderung 
17/18 
pro Monat 

60-Liter-Behälter 3,31 € 3,05 € 0,26 € 

80-Liter-Behälter 4,11 € 3,82 € 0,29 € 

120-Liter-Behälter 5,26 € 4,87 € 0,39 € 

240-Liter-Behälter 10,84 € 9,96 € 0,88 € 

1.100-Liter-Behälter 50,09 € 46,86 € 3,23 € 

 

c) Biotonnenfestgebühr 

Behältergröße Festgebühr 
2018 
pro Monat 

Festgebühr 
2017 
pro Monat 

Änderung 
17/18 

60-Liter-Biotonne 2,63 € 2,36 € 0,27 € 

120-Liter-Biotonne 5,26 € 4,72 € 0,54 € 

240-Liter-Biotonne 10,52 € 9,44 € 1,08 € 
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Für Nachfragen zum Thema steht Ihnen Elke Franz, Kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebes 

Stadtreinigung Leipzig, gern unter der Rufnummer 0341 6571 150 zur Verfügung. 


